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Begründung

zum

Bebauungsplan "Ölbachtal11 - Teilgebiet Bochum II -
der Verbandsgrünflächen Bochum Nr. 14» 15 und 16 (tlw.)
zwischen fiuhrschnellweg (B 1), Werner Hellweg, Buseloh-

straße und Kornharpener Straße in Bochum

Das ölbachtal liegt im regionalen Grünzug zwischen den Städten

Bochum, Herne, Hecklinghausen einerseits und Witten, Dortmund,

Castrop-Rauxel andererseits« Es ist dringend erforderlich,

diesen bedeutenden regionalen Grünzug im industriellen Kernge-

biet vor unerwünschter Bebauung zu sichern. Bas Endziel ist die

Verbesserung der Landschaftswerte und die Erschließung als Er-

holungsgebiet*

per Bebauungsplan "ölbachtal" - Teilgebiet Bochum II - der Ver-

bandsgrünflächen Bochum Hr. 14» 15 und 16 (tlw.) zwischen Ruhr-

schnellweg (B 1), Werner Hellweg, Buselohstraße und Kornharpener

Straße in Bochum ist einer der Bebauungspläne, die der Sied-

lungsverband Ruhrkohlenbezirk für den gesamten Bereich des 01-

bachtales in einer L-ängenausdehnung von rd. 15 km in Nord-Süd-

Richtung von Castrop—Rauxel_ bis zur Einmündung des Ölbachs in

die Ruhr aufstellen will.

Es liegen Fachplanungen des Ruhrverbandes über eine Sanierung

des Ölbachs und seiner Sebenbäche vor. Den Pestsetzungen im Be-

bauungsplan stehen diese Fachplanungen nicht entgegen«

Entschädigungsforderungen, die aus den Pestsetzungen im Bebau-

ungsplan hergeleitet werden können, werden auf rd» 3»3 Mio DM

geschätzt.

Bodenordnung;smaßnahmen sind nicht erforderlich.
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